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1. Geltungsbereich, Zweck
1.1. Die Einwohnergemeinde Mut-
tenz erlässt, gestützt auf § 4 des 
Baugesetzes vom 15. Juni 1967 
bzw. gestützt auf § 4 und § 37 des 
kantonalen Raumplanungs- und 
Baugesetzes vom 8. Januar 1998, 
über die Parzellen 948, 951, 952 
und die Strassenparzelle 5298 
Quartierplanvorschriften, beste-
hend aus Quartierplan und Reg-
lement. Integrierender Bestandteil 
der Quartierplanung sind die Plä-
ne 1 und 2 sowie der Mutations-
plan Nr. 3 (Bauflächen), welcher 
den Plan Nr. 3 (Baulinien) ersetzt.
1.2. Geplant ist die Erstellung und 
Erhaltung einer Wohnüberbauung 
bestehend aus 59 Einfamilienhäu-
sern, wovon 5 unterteilbar sind. 
Zum Zweck einer einheitlichen 
Überbauung mit hohem Wohn-
wert werden an die Bauten hohe 
planerische und architektonische 
Anforderungen gestellt. Damit die 
Einheit der Überbauung auch lang-
fristig gewahrt bleibt, werden die 
nachfolgenden Quartierplanvor-
schriften erlassen.

2. Allgemeine Vorschriften
2.1. Diese Vorschriften gelten für 
den im Quartierplan festgelegten 
Perimeter.
2.2. Die Vorschriften regeln
• Lage und Grösse der Bauten;
• Lage und Art der Verkehrsfüh-

rung, der Parkierung und der 
Fussgängerverbindungen;

• Nutzung der Bauten und der 
Freiflächen;

• Art der Lärmschutzmassnah-
men entlang der Münchenstei-
nerstrasse;

• Ausbau des Stettbrunnenwegs 
als Wohnstrasse;

• Lage und Grösse des Biotops;
• Brandabschlüsse bei Zwischen-

klimaräumen und gedeckten 
Sitzplätzen

2.3. Die Vorschriften enthalten 
auch Anweisungen für die Reali-
sierung in Etappen.
2.4. Alle Grenz-, Näher- und Über-
baurechte für gedeckte Sitzplätze 
und Zwischenklimaräume sind 
grundbuchlich vor Einreichen des 
entsprechenden Baugesuchs von 
Fall zu Fall zu regeln. Ohne die ent-
sprechenden Dienstbarkeiten kann 
das kantonale Bauinspektorat kei-
ne Ausnahme gemäss § 94 Abs. 4b 
und § 113 Abs. 1a RBG gestatten.

3. Lage, Grösse und Gestaltung 
der Bauten

3.1. Grösse und Lage der Bauten 

werden entsprechend dem Quar-
tierplan Nr. 1 + 3 bestimmt durch 
die Gebäudegrundfläche, durch die 
Baulinien und die maximale First-
höhe von 9.50 m.
3.2. Folgende gestalterische Grund-
sätze sind einzuhalten:
• Durch volumetrische Gliede-

rung des einzelnen Gebäudes 
sind private Höfe zu bilden.

• Durch Aufnehmen gemeinsamer 
Fronten innerhalb der Häuser-
zeile werden der Raum der 
Wohnstrasse und der öffentli-
che Hof im Innern der Gebäu-
degruppen begrenzt.

• Die Dachflächen für Zwischen-
klimaräume und gedeckte 
Sitzplätze dürfen nur einseitig 
geneigt sein, mit Gefälle gegen 
den Garten. Die Dachneigung 
der Pultdächer ist möglichst 
einheitlich zu gestalten.

• Pro Einfamilienhaus sind un-
beheizte Zwischenklimaräume 
und überdeckte Sitzplätze nur 
bis 15 m² und einer max. First-
höhe von 3.50 m zugelassen.

3.3. Es sind folgende Materialien 
zu verwenden:
• gemauerte Aussenwände in hel-

lem Sichtbackstein.
• Gebäudesockel, Stürze, Brüs-

tungen und Schwellen können 
in Beton ausgeführt werden.

• Fassadenschalungen in Holz 
können alternativ durch Faser-
zementplatten ersetzt werden. 
Die kleinteilige, bretterähnliche 
Struktur ist dabei zu überneh-
men. Die Fassadenschalungen, 
Faserzementplatten sind dun-
kelbraun und nicht glänzend 
auszubilden.

• Holzfenster können alternativ 
durch Holzmetallfenster ersetzt 
werden. Die Fensteraussenseite 
ist dunkel auszubilden.

• Fenstergrössen resp. das äussere 
Mauerlichtmass sind beizube-
halten. Im Erdgeschoss können 
gemauerte Brüstungen zu Guns-
ten grösserer Fenster entfernt 
werden.

• Die Fensterteilung hat sich am 
Bestand zu orientieren, wobei 
die Unterschiede der Teilung 
zwischen Erdgeschoss (EG), 
Obergeschoss (OG) und Dach-
geschoss (DG) zu beachten sind.

• Die bestehende Farbgebung ist 
zu übernehmen. Metallteile sind 
bei deren Ersatz mit einem grau-
en Farbton zu versehen. Speng-
lerabschlüsse sind mit Kupfer-
blech auszuführen.

• Die Dächer sind eine Kombina-

tion von Sattel- und Pult-
dächern, eingedeckt mit roten 
Ziegeln und mit einer Neigung 
von ca. 35°.

• Für unbeheizte Klimaräume 
und gedeckte Sitzplätze sind 
feingliedrige, vorwiegend ver-
glaste Konstruktionen, in Ver-
bindung mit einem Glasdach zu 
verwenden.

• Die Brandabschlüsse an der 
Grenze oder beim Unterschrei-
ten des minimalen Grenz- und 
Gebäudeabstandes sind als 
Glaswand mit Festverglasung 
R30 (Drahtspiegelglas mit Me-
tallkonstruktion) auszuführen.

• Im gegenseitigen Einverständ-
nis können die Brandabschlüsse 
auch als Mauerwerk, den bau-
gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechend, erstellt werden.

3.4. Die Quartierplanvorschriften 
gelten auch für spätere Umbauten 
und Renovationen.
3.5. Für die Überbauung ist kei-
ne Radio- und Fernsehantenne 
zulässig. Der Anschluss hat über 
die Grossantennenanlage zu er-
folgen.
3.6. Die Baulinien und die zuge-
wiesenen Flächen für Zwischen-
klimaräume und gedeckte Sitz-
plätze sind im Mutationsplan Nr. 3 
(Bauflächen) geregelt.
3.7. Als Grundlage dazu gelten die 
folgenden Gestaltungsrichtlinien: 
Die baulichen und gestalterischen 
Massnahmen dürfen das Gesamt-
bild der Überbauung nicht beein-
trächtigen. Die unbeheizten Zwi-
schenklimaräume und gedeckten 
Sitzplätze sind in ihren wesentli-
chen architektonischen Merkma-
len und in der Grundstruktur auf-
einander abzustimmen.
3.8. Beim Dach sind Ein- und Aus-
bauten wie Dachflächenfenster 
und Dachaufbauten erlaubt und 
wie folgt zu gestalten:
• Zusammenhängende Dach-

flächen sind einheitlich zu ge-
stalten. Auf das Gesamtbild der 
Dachflächen ist Rücksicht zu 
nehmen.

• Dachaufbauten und Dachein-
schnitte (Gauben und Lukarnen 
usw.) sind nur auf Dächern mit 
35° Neigung und mehr gestattet 
und dürfen nicht übereinander 
angeordnet werden.

• Für die Anordnung und Grösse 
von Dachaufbauten und Dach-
einschnitten sind folgende Masse 
einzuhalten:
1. Gesamtlänge zusammen ma-

ximal 40 % der Fassadenlänge

2. Abstand von Stirnfassaden 
oder Dachabsätzen mindes-
tens 25 % der Fassadenlänge 
oder mindestens 3.0 m bei 
Fassadenlängen über 12.0 m

3. Abstand bis zu Gräten oder 
Kehlen mindestens 1.5 m, 
horizontal gemessen

4. Fronthöhe des Dachaufbau-
es maximal 1.6 m, vertikal 
gemessen. Bei Dachaufbau-
ten mit Satteldach wird die 
Fronthöhe bis zur Oberkante 
des Dachaufbau-Firstes ge-
messen

5. Abstand des Überganges in 
das Hauptdach unterhalb des 
Firstes mindestens 1.0 m, ver-
tikal gemessen

6. Abstand von der Dachtraufe 
mindestens 0.4 m. Dachauf-
bauten dürfen die darunter-
liegende Fassade nicht über-
ragen

• Überdeckte Dacheinschnitte gel-
ten als Dachaufbauten.

• Die maximale Glasfläche für 
einzelne Dachflächenfenster 
beträgt 1.1 m², für zweiteilige 
Dachflächenfenster 1.6 m². Das 
Total solcher Flächen darf nicht 
mehr als 6 % der zugehörigen 
Dachfläche ausmachen.

• Die Kombination eines liegen-
den Dachflächenfensters mit 
einem senkrechten Fensterteil 
im Kniestockbereich ist nicht 
gestattet.

3.9. Wärmedämmungen über den 
Sparren resp. über der Dachraum-
schalung sind unter der Vorausset-
zung zulässig, dass der Ortgang 
und die Traufe profiliert ausgebil-
det werden.

4. Art und Mass der Nutzung
4.1. Die Überbauung ist eine 
Wohnüberbauung. Nicht stö-
rende Kleinbetriebe mit geringer 
Verkehrserzeugung sind zulässig. 
Insbesondere sind Anlagen für die 
Quartierversorgung (Kleinladen, 
Café) auf dem Areal des Quartier-
plans möglich.
4.2. Es sind zweigeschossige Rei-
hen- und Mehrfamilienhäuser mit 
einer Fassadenhöhe von maximal 
7 m und einer Firsthöhe von maxi-
mal 9.5 m zulässig.

Das Mass der anrechenba-
ren Gebäudegrundfläche beträgt 
4’330 m². Die anrechenbare Ge-
bäudegrundfläche ergibt sich nach 
einem Abzug von max. 10 % der 
Gebäudegrundfläche für Balkone, 
Loggien und Sitzplatzüberdachun-
gen.

Quartierplanreglement «Stettbrunnen» (3. Mutation)
Anhang zu Traktandum 6



14 Gemeindeversammlung Freitag, 23. November 2018 – Nr. 47Muttenz

Nicht zur anrechenbaren Ge-
bäudegrundfläche zählen einge-
schossige Garagen (max. 35 m² 
bzw. 5 % der anrechenbaren Ge-
bäudegrundfläche), Pergolen, aus-
senliegende Keller und Eingangs-
treppen, Stützmauern, äussere 
Lichtschächte und dgl.
4.3. Nicht zur anrechenbaren Ge-
bäudegrundflächen gehören aus-
serdem:
• die in den Plänen Nr. 1 und 

Nr. 3 als Lärmschutzmassnah-
men vorgesehenen Schöpfe und 
gedeckten Durchgänge;

• Velounterstände;
• die gedeckten Bereiche vor den 

Hauseingängen bis auf eine Tie-
fe von 2.50 m und Breite von 
3.50 m;

• Dachvorsprünge, welche mehr 
als 4.50 m über Terrain liegen;

• unbeheizte Zwischenklimaräu-
me und überdeckte Sitzplätze 
bis 15 m² pro Einfamilienhaus 
und einer max. Firsthöhe von 
3.50 m;

• Erhöhungen der Gebäudeaus-
masse bzw. -flächen infolge 
energietechnischer Verbesse-
rungen.

• Balkone, Vordächer und un-
beheizte Erweiterungen (Ver-
glasungen) innerhalb der Bau-
flächen in den gartenseitigen 
Rücksprüngen der Eckhäuser 
Stettbrunnenweg 2: Parzelle 
5606, Stettbrunnenweg 11: Par-
zelle 5612, Stettbrunnenweg 16: 
Parzelle 5620, Stettbrunnenweg 
26: Parzelle 5625 und Stettbrun-
nenweg 33, Parzelle 6083.

5. Parkierung
5.1. Für die Parkierung wird eine 
unterirdische Einstellhalle erstellt. 
Lage und Grösse ist im Quartier-
plan Nr. 2 generell festgehalten.
5.2. Die für die Quartierplanüber-

bauung erforderlichen Parkplätze 
richten sich nach den geltenden Be-
stimmungen des Raumplanungs- 
und Baugesetzes des Kantons 
Basel-Landschaft und der dazu 
gehörenden Verordnung.
5.3. Die Einstellhalle kann ent-
sprechend dem Ausbaustand der 
Siedlung in Etappen erstellt wer-
den.
5.4. Die Benutzung und der Unter-
halt der Einstellhalle werden in ei-
ner privatrechtlichen Vereinbarung 
geregelt.

6 Gestaltung der Strassen  
und Freiflächen

6.1. Die Strassen im Innern der 
Siedlung Stettbrunnen werden als 
Wohnstrassen im Sinne von Art. 43 
SSV erstellt. Sie weisen keine Trot-
toirs auf.
6.2. Der Quartierplan Nr. 2 fi-
xiert den sich im Gemeindeeigen-
tum befindlichen Stettbrunnenweg 
als Wohnstrasse/Begegnungszone. 
Die Landeigentümer stimmen den 
für die Anlegung des Stettbrunnen-
weges gemäss Plan Nr. 2 erforder-
lichen Landabtretungen und -um-
legungen zu und verpflichten sich, 
die entsprechenden Dokumente zu 
unterzeichnen.
6.3. Die Genehmigung des Quar-
tierplanes beinhaltet auch die Än-
derung des Strassennetzplanes ent-
sprechend Plan Nr. 2.
6.4. Für die Gestaltung und Be-
pflanzung ist der Quartierplan 
Nr. 1 wegleitend. Für die Bepflan-
zung sind vorwiegend standorthei-
mische Arten (Bäume, Sträucher 
etc.) zu verwenden. Bäume entlang 
des Stettbrunnenwegs müssen die 
gesetzlichen Abstandsvorschriften 
nicht einhalten.
6.5. Der Quartierplan Nr. 1 ist für 
den Standort der Bäume richtungs-
weisend.

6.6. Die privaten Gärten sind zu 
bepflanzen, zu unterhalten und zu 
pflegen.
6.7. Die Benutzung und der Unter-
halt der Korporations-Freiflächen 
(neu: Anmerkungsgrundstücke) 
werden in einer privatrechtlichen 
Vereinbarung geregelt.
6.8. Längs der ganzen Nordgren-
ze der Überbauung entsteht ein 
durchgehender Lärmschutzgürtel, 
bestehend aus maximal 2.20 m ho-
hen Erdwällen und Mauern sowie 
Schuppen und Unterständen, wel-
cher dauernd zu erhalten ist.
6.9. Das Biotop und die Kompos-
tierungsanlage befinden sich laut 
Quartierplan Nr. 1 an der Süd-
grenze des Quartierplans angren-
zend zum Wald.
6.10. Die Kinderspielplätze und 
Gemeinschaftsflächen werden in 
den inneren Höfen angelegt. Die 
Lage ist im Quartierplan Nr. 1 er-
sichtlich.
6.11. Die Einfriedungen und He-
cken sind abschnittsweise einheit-
lich festzulegen.

7. Realisierung der Überbauung
7.1. Die Überbauung wird in Etap-
pen realisiert.
7.2. Die zum jeweiligen Stand der 
Arbeiten gehörenden Anlagen, wie 
Parkierungsflächen, Wohnstras-
sen, Plätze, Freiflächen, Lärm-
schutzmassnahmen, sind gleich-
zeitig zu erstellen.
7.3. Ist die teilweise Erstellung ei-
ner Nebenanlage aus technischen 
Gründen nicht möglich oder aus 
finanziellen Gründen nicht zumut-
bar, kann der Gemeinderat provi-
sorische Massnahmen bewilligen.

8. Schlussbestimmungen
8.1. Der Gemeinderat überwacht 
die Anwendung der Quartierplan-
vorschriften. Abweichungen von 

den Quartierplanvorschriften auf-
grund von veränderten Verhältnis-
sen und Härtefällen sind in Abwä-
gung der öffentlichen und privaten 
Interessen möglich, sofern die dem 
Quartierplan zugrunde liegende 
Gesamtkonzeption nicht gestört 
wird.

Das Baubewilligungsverfahren 
bleibt vorbehalten.
8.2. Alle im Widerspruch zu den 
Quartierplanvorschriften stehen-
den früheren Zonenvorschriften 
werden aufgehoben.
8.3. Die Quartierplanvorschriften 
treten mit der Genehmigung durch 
den Regierungsrat in Kraft.

Bisherige Beschlüsse  
und Genehmigung

Quartierplanreglement 
 «Stettbrunnen»
Verabschiedung Gemeinderat 
26. 10. 1983
Erlass Gemeindeversammlung 
08. 12. 1983
Beschluss Regierungsrat 28. 02. 1984 
(RRB Nr. 612)

1. Mutation Quartierplan-
reglement «Stettbrunnen»
Verabschiedung Gemeinderat 
16. 12. 1992
Erlass Gemeindeversammlung 
06. 04. 1993
Beschluss Regierungsrat 29. 06. 1993 
(RRB Nr. 1652)

2. Mutation Quartierplan-
reglement «Stettbrunnen» 
betr. Zwischenklimaräume
Verabschiedung Gemeinderat 
21. 05. 2001
Erlass Gemeindeversammlung 
15. 10. 2001
Beschluss Regierungsrat 07. 05. 2002 
(RRB Nr. 1652)

Muttenz, 11. Dezember 2018
Im Namen der Gemeindeversammlung

 Der Präsident: Peter Vogt
 Der Verwalter: Aldo Grünblatt


